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Aufruf des Bundespräsidenten

Die Flügel in Ketten, gehemmt, gehindert, gefesselt durch Krankheit und
Gebrechen, das ist so vieler Los.

Blinden, Taubstummen, Schwerhörigen, Epileptikern, Geistesschwachen
und Krüppelhaften ist das Glück versagt, gesund und ohne Gebrechen ihren
Weg gehen zu können. Oder es sind Sprachgebrechliche und Schwererziehbare,

die ihren Eltern Sorgen machen.
Für sie alle hat «Pro Infirmis», die Schweizerische Vereinigung für Anormale,

Verstehen, nie versagende Nächstenliebe und ein fühlendes Herz.
Diese Gefühle werden auch in die Tat umgesetzt.
Wie vielen Eltern, denen das unschuldige, gebrechliche Kind Kummer

bereitet, wird durch die Vereinigung etwas von ihren Sorgen abgenommen.
Welch ein Segen, daß durch Spezialbehandlung und besondere Hilfen

den kleinen Verkümmerten das Leben erträglich und lebenswert gemacht
werden kann. Welch ein Glück für die Eltern, daß noch nicht alles verloren
ist. Welch ein Sonnenstrahl, wenn Fortschritte festgestellt werden können.

Aber das alles ist nur mit ganz beträchtlichen Geldaufwendungen möglich.

Wie viele Eltern sind außerstande, Anstaltskosten, Spezialkurse,
Sonderbehandlungen und Extrapflege zu bezahlen.

In mannigfaltiger Tätigkeit hilft «Pro Infirmis» in segensreicher
Wirksamkeit.

Unterstützen wir das Werk dieser Vereinigung.
Unsere Opferwilligkeit und unsere Liebe sollen diesen bedauernswerten

Gebrechlichen helfen.
Auch sie sollen etwas vom Leben haben. Die Schwingen sollen sich

bewegen können. Die Ketten sollen von den Flügeln fallen.

Ed. v. Steiger, Bundespräsident.
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